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„Dienstunfall“ beim Café-Plausch

Von Peter Nindler

Innsbruck – Es ist eine
Geschichte, über die man
wohl nur den Kopf schüt-
teln kann. Und trotzdem
beschäftigte sie nicht nur
dieVerwaltungsoberkom-
mission der Kranken- und
Unfallfürsorge der Tiroler
Landeslehrer beim Amt
der Tiroler Landesregie-
rung, sondern zuletzt
auch die Höchstgerichte.
Der Verwaltungsgerichts-
hof musste sich nämlich
mit der Beschwerde eines
Schulleiters beschäftigen,
der eine während der
Sommerferien erlittene
Verletzung als Dienstun-
fall geltend machen woll-
te. Das Kuriose dabei: Der
Unfall passierte nicht an
der Schule, sondern am
Vormittag auf der Son-
nenterrasse einer Kondi-
torei.

Besagter Lehrer wur-
de in den Sommerferi-
en zum Direktor bestellt
und begründete seinen
Antrag auf Dienstunfall
damit, dass er – mangels
einer geordneten Über-

gabe – sich im Sommer
um seine künftigen Auf-
gaben kümmern wollte.
Offiziell wirksam wurde
seine Beförderung erst
mit 1. September.

So traf sich der desig-
nierte Direktor mit zwei
seiner neuen Kolleginnen
nicht an seiner künftigen
Schule, sondern führte
an besagtem Sommertag
mit den zwei Kolleginnen
das Dienstgespräch auf
der Terrasse einer Kon-
ditorei. Da passierte der
für ihn folgeschwere Un-
fall: Beim Aufstellen eines
Sonnenschirms verletzte
er sich, sodass er mehrere
Tage im Spital verbringen
musste. Obwohl die Be-
hörde ausdrücklich den
persönlichen Einsatz des
Lehrers in Bezug auf Ar-
beitseinstellung und Ar-
beitseinsatz als beispiel-
gebend lobte, wies sie
seinen Antrag auf Dienst-
unfall ab, mit dem er Leis-
tungen aus der Versiche-
rung beanspruchte.

Mit der Ablehnung gab
sich der Betroffene aber
nicht zufrieden und rief

das Höchstgericht an. So
musste sich der Verwal-
tungsgerichtshof (VwGH)
mit dem Vorfall auf einer
Sonnenterrasse beschäf-
tigen. Doch der VwGH
bestätigte die Erstent-
scheidung. Und nicht nur
das.

Dienstunfälle sind laut
Höchstgericht Unfälle,
„die sich in örtlichem,
zeitlichem und ursäch-
lichem Zusammenhang
mit der Besorgung von
Aufgaben, die sich aus

dem öffentlich-rechtli-
chen Dienstverhältnis er-
geben, ereignen“. Dabei
müsse ein Zusammen-
hang mit dem Arbeits-
platz des Beamten gege-
ben sein. „Ein solcher ist
im vorliegenden Fall von
der belangten Behörde zu
Recht verneint worden.
Die Beurteilung der be-
langten Behörde trifft zu,
dass eine Verpflichtung
des Beschwerdeführers
(...) weder für diesen noch
für die teilnehmenden

Lehrer bestanden habe, in
den Schulferien eine Be-
sprechung betreffend die
Schule abzuhalten.“ Au-
ßerdem habe der Päd-
agoge keine Anweisung
gehabt, die Besprechung
abzuhalten.

Anstatt Leistungen aus
der Kranken- und Un-
fallfürsorge zu erhalten,
musste der Direktor für
die Kosten des Verfahrens
aufkommen. Detail am
Rande: Dieses hat knapp
drei Jahre gedauert.

Weil er sich in den Sommer-
ferien beim Sonnenschirm-

aufstellen verletzt hatte, wollte
ein Schul-Direktor dies als

Dienstunfall geltend machen.

Beim Aufstellen des Sonnenschirms passierte der Unfall. Symbolfoto: Parigger

Große Vielfalt beim ersten Zillertaler Pferdefest
Fügen – Vom Shetland-
pony bis hin zum Nori-
ker war beim ersten Zil-
lertaler Pferdefest bei der
Reitanlage Edhof in Fü-
gen alles dabei. Über 30
Gespanne zogen von der
Zillertal-Tenne durch
den Ort. Ab dem Gasthof
Schöne Aussicht wurden
die Kutschen zudem von
der Bundesmusikkapelle
Fügen begleitet. Walter

Thaler vom Pferdesport-
verein Mayrhofen sorgte
nicht nur für eine große
Pferdevielfalt, sondern
auch für einen reibungs-
losen Ablauf. Mit einer
ganztägigen Pferdeshow
begeisterten rund 80 Rei-
ter das zahlreiche Publi-
kum. Für musikalischen
Genuss sorgten unter an-
derem die Trucks und die
Mayrhofner. (emf)Nicht nur Pferdefreunde kamen beim ersten Zillertaler Pferdefest auf ihre Kosten. Fotos: Eva-Maria Fankhauser


